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2 . Verordnung: Nematodenverordnung

3 . Verordnung: Bewilligungspflichtige Einfuhr von Salz in bestimmten Waren
4 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Arbeitsbescheinigung zur Geltendmachung des

Anspruches auf Arbeitslosengeld

2. Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und öffentlicher Dienst vom
15. Dezember 1987 über Nematoden in Seefi-

schen (Nematodenverordnung)

Auf Grund des § 10 Abs. 1 Z 1 und 4 des Lebens-
mittelgesetzes 1975, BGBl. Nr. 86, wird verordnet:

§ 1. Zum Schutz der Verbraucher vor Gesund-
heitsschädigung ist es verboten, Seefische und
Zubereitungen aus diesen mit lebenden oder toten
Nematoden oder Nematodenlarven (sogenannte
Fadenwürmer) in Verkehr zu bringen.

§ 2. (1) Seefische, nicht jedoch Sprotten, Sardi-
nen und Sardellen sowie zur Weiterverarbeitung
(Räuchern, Marinieren) bestimmte tiefgekühlte
Makrelen, dürfen nur ausgenommen (ausgeweidet)
importiert werden.

(2) Seefische (einschließlich deren Filets und
Teilstücke), nicht jedoch Heringe, Makrelen und
andere Fische vergleichbarer Größe, Sprotten, Sar-
dinen, Sardellen, Dornhaie und Plattfische, dürfen
nur ohne Bauchlappen importiert werden.

§ 3. Die Abgabe von Fischerzeugnissen aus Seefi-
schen an den Verbraucher ist jeweils nur unter Ein-
haltung folgender Bedingungen (alternative
Behandlungsarten) zulässig:

1. Tiefgefrieren bei einer Kerntemperatur von
mindestens — 18 ° C für die Dauer von minde-
stens 24 Stunden;

2. Erhitzen auf eine Kerntemperatur von minde-
stens 70 °C;

3. Einsalzen:

Bei Mitverwendung von Zucker (zB bei
Anchosen):

15% 28 Tage

4. Marinieren, mindestens 35 Tage hindurch,
wobei im Fischgewebewasser mindestens 2,4%
Essigsäure und mindestens 6% Kochsalz ent-
halten sein müssen; der pH-Wert darf höch-
stens 4,2 betragen.

Löschnak

3 . Verordnung des Bundesministers für Finan-
zen vom 15. Dezember 1987 betreffend die
bewilligungspflichtige Einfuhr von Salz in

bestimmten Waren

Auf Grund des Art. I § 3 Abs. 5 des Salzmono-
polgesetzes, BGBl. Nr. 124/1978, wird verordnet:

§ 1. Salz (Natriumchlorid), das in den nachste-
hend angeführten Waren enthalten ist, darf nur mit
monopolbehördlicher Bewilligung eingeführt wer-
den:

Nummer des Zolltarifs
(Zolltarifgesetz 1988, Warenbezeichnung
BGBl. Nr. 155/1987)

aus 2103 90 B Würzmittel in Pulver-

form

aus 2106 90 B Pökelsalze

aus 2309 90 B Lecksteine

aus 3307 30 Badesalze

aus 3823 90 B Mischungen auf der
Grundlage von Natrium-
chlorid und Streumittel

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1988 in
Kraft.

Lacina
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4 . Verordnung des Bundesministers für Arbeit
und Soziales vom 16. Dezember 1987, mit der
die Verordnung über die Arbeitsbescheinigung
zur Geltendmachung des Anspruches auf

Arbeitslosengeld geändert wird

Auf Grund des § 46 Abs. 3 des Arbeitslosenversi-
cherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609, wird ver-
ordnet:

Artikel I

Die Verordnung vom 21. Dezember 1978, BGBl.
Nr. 11/1979, in der Fassung der Verordnungen
BGBl. Nr. 668/1983 und BGBl. Nr. 416/1987 über
die Arbeitsbescheinigung zur Geltendmachung des
Anspruches auf Arbeitslosengeld wird wie folgt
geändert:

1. Nach § 1 Z 12 wird folgende neue Z 13 einge-
fügt:

„13. ob und für wieviele Werktage der Arbeitneh-
mer Urlaubsentschädigung oder Urlaubsab-
findung erhielt bzw. ob die Urlaubsentschä-
digung oder Urlaubsabfindung nicht gezahlt
wurde, weil der Anspruch strittig ist oder
weil der Arbeitgeber insolvent ist;"

2. Der bisherige § 1 Z 13 erhält die Bezeichnung
§ 1 Z 14.

Artikel II

Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 1988 in Kraft.

Dallinger


